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Der Berliner Wohnungsmarkt erlebte eine Abnahme im landeseigenen Wohnungsbestand bei stetigem 
Bevölkerungswachstum und einer Beschleunigung der Steigerung der Angebotsmieten. 
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Hohes Bevölkerungs-
wachstum

Zunehmend 
angespannter 

Wohnungsmarkt

Privatisierung und 
Rekommunalisierung

Wohnungsbestand

• 85 % des Berliner Wohnungsbestandes sind Mietwohnungen in 2023
• 40 % des Berliner Mietwohnungsbestandes sind landeseigen, genossenschaftlich oder mietpreis- und belegungsgebunden in 2023
• 27 % des monatlichen Haushaltseinkommen beträgt die durchschnittliche Mietbelastung in Berlin in 2022 
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57,6 % stimmten in einem Volksentscheid für die Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs zur 
Vergesellschaftung der Wohnungsbestände großer Wohnungsunternehmen.
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Vergesellschaftung 
im Grundgesetz (GG) Volksentscheid Expertenkommission

• Überführung (ganzer Wirtschaftszweige) in 
Gemeinwirtschaft Güter werden freiem 
Markt entzogen (Abgrenzung zur Enteignung 
gemäß Artikel 14 Absatz 3 GG)

• Keine verfassungsrechtliche Verankerung in 
Berlin Anwendbarkeit in Berlin wohl über 
grundgesetzliche Vorgaben möglich, jedoch 
nicht abschließend geklärt 

• Seit Bestehen des GG ist Artikel 15 weder 
verändert noch bis hierhin angewendet 
worden  „juristisches Neuland“

• Volksentscheid in 2021: Beschlussentwurf zur 
Erarbeitung eines Gesetzentwurfs durch den 
Senat zur Vergesellschaftung der 
Wohnungsbestände großer 
Wohnungsunternehmen

• Ziel: Überführung der Bestände von privaten 
Wohnungsunternehmen mit 
Gewinnerzielungsabsicht und mehr als 3.000 
Wohnungen in Berlin in die Gemeinwirtschaft

• Annahme des Volksentscheids mit 57,6 % 

• Einsetzung Expertenkommission bestehend aus 
elf Jurist:innen und zwei 
Wirtschaftsexpert:innen durch Senat in 2022

• Auftrag: Bewertung Verfassungskonformität
einer möglichen Vergesellschaftung in Berlin

• Ergebnis: Vergesellschaftung steht 
tatbestandlich mit in Artikel 15 GG genannten 
Voraussetzungen im Einklang.

Entschädigungshöhe und Folgekosten einer Vergesellschaftung bis zu diesem Zeitpunkt nur nachrangig diskutiert!



BERATUNGSANSATZ
DES
RECHNUNGSHOFS 

„Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 
Satz 3 und 4 entsprechend.“

(Artikel 15 Satz 2 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)

„Die Entschädigung ist unter gerechter 
Abwägung der Interessen der Allgemeinheit 
und der Beteiligten zu bestimmen.“

(Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)
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Der Rechnungshof hat sich zu den 
Folgekosten einer Vergesellschaftung 
beratend geäußert.

Anhörung vor der Expertenkommission 2023
Stellungnahme zu den Auswirkungen einer 
Vergesellschaftung durch Frau Präsidentin Klingen 
in Sitzung der Expertenkommission

Beratungsbericht an Senat 2024
Darlegung der Datengrundlage, Berechnungen 
und Ergebnisse für künftige Befassung mit dem 
Volksentscheid durch den Senat
https://www.berlin.de/rechnungshof/veroeffentlichungen/veroeffentlichungen/rs-
beratungsbericht-vergesellschaftung.pdf?ts=1732228677

Jahresberichtsbeitrag 2024
Berichterstattung über die Ergebnisse an das 
Abgeordnetenhaus 
https://www.berlin.de/rechnungshof/veroeffentlichungen
/veroeffentlichungen/jahresbericht_2024.pdf?ts=1732219464, Seiten 326 - 333
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Der Beratung des Rechnungshofs lag kein konkretes staatliches 
Handeln zu Grunde. Er hat sich vorsorgend geäußert.

Anlass: Finanzielles Gewicht und Langfristigkeit

Die Entschädigung könnte zwischen 20 % und 100 
% des jährlichen Haushaltsvolumens des Landes 
betragen.

Die Folgekosten für den Landeshaushalt könnten 
sich über zehn bis weit über 30 Jahre nach einer 
Vergesellschaftung erstrecken.

Oviedo, 24-26. April 2025 - Auswirkungen einer Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen auf den Berliner LandeshaushaltSeite 6

Methode: Modell aus der Investitionsrechnung

Der Rechnungshof hat ein Berechnungsmodell 
erstellt, mit dem er Aussagen über Art, Umfang 
und Zeitspanne der Folgekosten treffen kann.

Fachlicher Austausch mit Expert:innen aus 
Immobilienwirtschaft, öffentlicher Verwaltung und 
Mitgliedern der Expertenkommission sowie 
externe Begutachtung der Modellrechnung. 



METHODE
DES
RECHNUNGSHOFS 

Als Berechnungsgrundlage dient das Discounted 
Cashflow-Verfahren aus der dynamischen 
Investitionsrechnung.

In den Ausführungsvorschriften zur 
Landeshaushaltsordnung ist dieses als 
geeignetes Verfahren für 
Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen vorgesehen.

Seite 7



Die Entschädigungsfinanzierung kann über die Parameter Landeszuschuss, 
Miethöhe und Finanzierungszeitraum gesteuert werden.

Oviedo, 24-26. April 2025 - Auswirkungen einer Vergesellschaftung großer Wohnungsunternehmen auf den Berliner LandeshaushaltSeite 8

Entschädigungsfinanzierung

LANDESZUSCHÜSSE MIETHÖHE FINANZIERUNGSZEITRAUM

Finanzierung über Zuschüsse aus 
dem Haushalt zum Ausgleich 

laufender Verluste bei 
Begrenzung der Miethöhe

Finanzierung über Erhöhung der 
Mieten, sodass keine Verluste 

entstehen

Finanzierung über Streckung des 
Finanzierungszeitraums, um 

Kapitaldienstbelastung pro Jahr 
zu senken



Ein modulares Modell für die Kapitalflussrechnung unter Unsicherheit 
liefert robuste Ergebnisse für eine erste Abschätzung der Folgekosten.
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Umfangreiche 
Datenrecherche Discounted Cashflow

Szenarioanalyse 
Parameterkonstellation

Sensitivitätsanalyse 
Einzelparameter

Abschätzung 
Auswirkungen auf 

Landeshaushalt

Input Modell Output



Das Modell wurde vom Rechnungshof entwickelt und kann flexibel 
fortgeschrieben und weiterentwickelt werden.
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ERGEBNISSE
DES
RECHNUNGSHOFS 

Ob eine Vergesellschaftung mittel- und 
langfristig finanzierbar wäre, hängt in erster 
Linie von der Höhe der Entschädigung ab. 

Gleichzeitig kann eine Vergesellschaftung nur 
verhältnismäßig sein, wenn dadurch die Mieten 
gesenkt oder zumindest entdynamisiert
werden.
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Bereits ab rund einem Drittel des hochgerechneten Verkehrswertes könnte 
die Bewirtschaftung der Bestände nicht aus Mieterlösen gedeckt werden.
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Entschädigung LANDESZUSCHÜSSE MIETHÖHE FINANZIERUNGSZEITRAUM

Nicht-
verkehrswertorientiert
(8 / 11 Mrd. €)

Nur erstmalige 
Eigenkapitalzuführung des 

Landes; dann keine 
Zuschüsse

Lediglich Senkung auf 
Mietenniveau der 

Genossenschaften / 
landeseigenen Unternehmen 

möglich

10 – 20 Jahre

Verkehrswertorientiert
(29 / 36 Mrd. €)

Zuschüsse von 600 Mio. € bis 
850 Mio. € p.a. in den ersten 

zehn Jahren

Bis zu nahezu Verdopplung 
der Mieten

60 – 70 Jahre; inkl. 
Zuschusserfordernis für 

Zinszahlungen



Fazit: Der Rechnungshof sieht keine Möglichkeit, eine 
Vergesellschaftung mit vertretbaren Risiken umzusetzen. 
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Nicht-verkehrswertorientierte Entschädigung
Um die Mieten zu senken oder zumindest zu 
entdynamisieren, müsste die Entschädigung sehr 
niedrig ausfallen. Aber je weiter sich die 
Entschädigung vom Verkehrswert entfernt, desto 
größer wird das rechtliche Risiko.

Verkehrswertorientierte Entschädigung
Um die Mieten zu entdynamisieren oder gar zu 
senken, müssten die Defizite durch Zuschüsse aus 
dem Landeshalt ausgeglichen werden. Dadurch 
wäre die finanzielle Handlungsfähigkeit der 
Landesregierung langfristig stark eingeschränkt. 
Das fiskalische Risiko erhöht sich entsprechend 
deutlich.

8 Mrd. € 11 Mrd. € 29 Mrd. € 36 Mrd. € 40 Mrd. €

Zunahme fiskalisches Risiko

Zunahme juristisches Risiko



Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit.

Rechnungshof von Berlin
Alt-Moabit 101 c/d
10599 Berlin

poststelle@rh.berlin.de

mailto:poststelle@rh.berlin.de


AUSGANGSLAGE
„Grund und Boden, Naturschätze und 
Produktionsmittel können zum Zwecke der 
Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art 
und Ausmaß der Entschädigung regelt, in 
Gemeineigentum oder in andere Formen der 
Gemeinwirtschaft überführt werden.“  

(Artikel 15 Satz 1 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland)
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Nicht-verkehrswertorientierte und verkehrswertorientierte Bestimmungsmethoden 
für die Entschädigung weisen eine erhebliche Diskrepanz auf.
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8 Mrd. € 11 Mrd. € 29 Mrd. € 36 Mrd. € 40 Mrd. €

Nicht-verkehrswertorientierte Entschädigung aus Vorschlägen der 
Trägerin des Volksentscheids; Mehrheitsmeinung der 
Expertenkommission

Möglichkeiten der Herleitung:
• Erträge gemeinnütziger Bewirtschaftung
• Fiskalische Realisierbarkeit des Landes
• Hypothetischer Verkehrswert unter Berücksichtigung 

potentieller Schrankenbestimmungen

Verkehrswertorientierte Entschädigung aus Angaben der Bilanzen
betroffener Wohnungsunternehmen; Sondervoten der 
Expertenkommission

Möglichkeiten der Herleitung:
• Fair-Value 
• Bewertungsverfahren, z.B. Ertragswertverfahren
• Berücksichtigung von Abschlägen (Paketabschläge, 

Sozialisierungsabschlag, etc.)

Hochgerechneter Verkehrswert aus Angaben der Bilanzen betroffener 
Wohnungsunternehmen Q3 2024; keine Berücksichtigung in 
Berechnungen des Rechnungshofs



Ausblick: Sowohl die Trägerin des Volksentscheids als auch der Senat 
arbeiten an Gesetzesentwürfen zum Thema Vergesellschaftung
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Neuer Volksentscheid
• Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs für die 

Vergesellschaftung durch Trägerin des 
vergangenen Volksentscheids

• Erarbeitung eines Gesetzesentwurfs für 
basisdemokratische Bewirtschaftung der 
Bestände

• Vorbereitungen seit 2023

Vergesellschaftungsrahmengesetz
• Vorgeschaltetes Gesetz, das Rechtsrahmen für 

Vergesellschaftung in Geschäftsfeldern der 
Daseinsvorsorge und Grundsätze angemessener 
Entschädigung definiert

• In Vorbereitung durch Arbeitsgruppe des Senats
unter Federführung Senatsverwaltung für 
Finanzen

• Beauftragung externes Gutachten zur Klärung 
offener verfassungsrechtlicher Fragen

Beratungsergebnisse des Rechnungshofs bleiben zukünftig relevant!
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